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Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 89/392/EWG des
Rates vom 14. Juni 1989 über Maschinen ( l), geändert durch die Richtlinie 91/368/EWG des

Rates vom 20. Juni 1991 (2)

(93/C 229/03)

Veröffentlichung der Titel und der Bezugsdaten der harmonisierten Normen im Sinne dieser
Richtlinie

OEN (') Bezugsnummer Titel der harmonisierten Normen Jahr der
Ratifizierung

CEN EN 294 Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsab­
stände gegen das Erreichen von Gefahrstellen
mit den oberen Gliedmaßen

1992

CEN EN 349 Sicherheit von Maschinen — Mindestabstände
zur Vermeidung des Quetschens von Körper­
teilen

1993

CEN EN 418 Sicherheit von Maschinen — NOT-AUS-Ein­
richtung, funktionelle Aspekte — Gestaltungs­
leitsätze

1992

CEN EN 457 Sicherheit von Maschinen — Akustische Gefah­
rensignale — Allgemeine Anforderungen, Ge­
staltung und Prüfung
(ISO 7731 : 1986 modifiziert)

1992

CEN EN 775 Industrieroboter — Sicherheit
(ISO 10218 : 1992 modifiziert)

1992

CEN EN 23741 Akustik — Bestimmung des Schalleistungspegels
von Geräuschquellen — Rahmenmeßverfahren
der Genauigkeitsklasse 1 für Breitbandspektren
in Hallräumen

(identisch mit ISO 3741 : 1988)

1991

CEN EN 23742 Akustik — Bestimmung des Schalleistungspegels
von Geräuschquellen — Methoden der Genau­
igkeitsklasse 1 in Hallräumen für Quellen mit
Reinton- und Schmalbandanteilen
(identisch mit ISO 3742 : 1988)

1991

(*) OEN : Europäische Normenorganisation :
CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel, Tel . (32-2) 519 68 11 , Telefax (32-2) 519 68 19 .

HINWEIS :

— Alle Anfragen zur Lieferung der Normen müssen an eine dieser europäischen Normehorganisationen
oder an eine Nationalnormenorganisation gerichtet werden, deren Liste sich im Anhang der Richtlinie
83/ 189/EWG des Rates (3) befindet, welche durch die Entscheidung 92/400/EWG der Kommission (4)
geändert wurde.

— Die Veröffentlichung der Bezugsdaten im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bedeutet nicht,
daß die Normen in allen Sprachen der Gemeinschaft verfügbar sind.

— Die Kommission sorgt für die Aktualisierung dieses Verzeichnisses (5).
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